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Infektionsschutzgesetz (IfSG) und  
15. Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung (15. BayIfSMV)
 
Festlegung der Flächen gem. § 14  
Abs. 2 und Abs. 4 der 15. BayIfSMV  
für die Stadt Nürnberg 

Die Stadt Nürnberg erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

I.	 �Flächenfestlegung:  
Gem. § 14 Abs. 2 der 15. BayIfSMV besteht auf 
öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte 
sowie sonstigen öffentlichen Orten unter freiem 
Himmel, an denen sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur vorübergehend 
aufhalten, ein Verbot des Konsums von Alkohol. 
Gem. § 14 Abs. 4 der 15. BayIfSMV besteht 
zwischen dem 31.12.2021, 15 Uhr, und dem 
01.01.2022, 9 Uhr, auf öffentlichen publikums-
trächtigen Plätzen und in ihrem weiteren Umfeld 
ein Verbot der Ansammlung von mehr als 10 
Personen. Diese Flächen werden für die Stadt 
Nürnberg entsprechend dem beiliegenden 
Lageplan festgelegt und betreffen folgenden 
Bereich:

	 • �Achse Königstraße und Plobenhofstraße vom 
Bahnhofsplatz über den Hans-Sachs-Platz, 
Haupt- und Obstmarkt über die Theresienstraße 
bis zum Rathaus- und Sebalder Platz samt der 
Querachsen Lorenzer Straße, Kaiserstraße, 
Adlerstraße, Breite Gasse, Karolinenstraße, über 
Josephsplatz, Ludwigsplatz, Jakobsplatz und 
Ludwigstraße samt der Verbindungen zum 
Hallplatz, Luitpoldstraße, Klarissenplatz, und 
Pfannenschmiedsgasse.

Die Festlegungen erstrecken sich auf den gesamten 
öffentlich zugänglichen Raum in diesen Bereichen. 
Die Festsetzungen gelten nicht innerhalb festgesetz-
ter und ausgewiesener Ausschankflächen während 
der Betriebszeiten. Das Alkoholkonsumverbot gilt 
täglich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Da-
von abweichend endet in der Nacht von 31.12.2021 
auf 01.01.2022 das Alkoholkonsumverbot um 9 Uhr.

II.	 Ausnahmen:
	� Ausnahmen von den vorgenannten Beschränkun-

gen können erteilt werden, soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist. 

III.	�Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 
Abs. 4 BayVwVfG am 15.12.2021 durch Veröf-
fentlichung im Sonderamtsblatt der Stadt Nürn-
berg, im Internet (www.nuernberg.de), sowie in 
Rundfunk und Presse als bekannt gegeben. 

IV.	�Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 16.12.2021 
um 0:00 Uhr bis zum 12.01.2022 um 24:00 Uhr. 

Gründe:

I. Sachverhalt
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege hat in der 15. BayIfSMV vom 23.11.2021 
mit Inkrafttreten am 24.11.2021, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14.12.2021, verschiedene 
Maßnahmen festgelegt, die zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie unmittelbar gelten.

Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden haben 
hinsichtlich des angeordneten Alkoholkonsum
verbots wie auch des Ansammlungsverbots an 
Silvester (§ 14 Abs. 2 und 4 der 15. BayIfSMV) die 
Flächen, auf denen die Untersagung gelten soll, 
festzulegen.

II. Begründung
1.	�Die Stadt Nürnberg ist für den Erlass dieser 

Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig 
(§§ 28 Abs. 1, 28a IfSG i.V.m. § 14 der  
15. BayIfSMV und § 65 Satz 1 Zuständigkeitsver-
ordnung – ZustV); Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG).

2.	�Rechtsgrundlage für die Anordnung der Ziffer I. 
sind § 14 Abs. 2 und 4 der 15. BayIfSMV.

3.	�Zur Festlegung: 
	� Die Festlegung der unter Ziffer I.1. genannten 

Örtlichkeiten werden im pflichtgemäßen Eingriffs- 
und Auswahlermessen erlassen. Sie sind geeignet, 
erforderlich und angemessen, die Gefahr der un-
kontrollierten Weiterentwicklung des Infektions-
geschehens in Nürnberg zu vermindern. 
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	� Eine örtlich engere Eingrenzung würde den Zweck 
der Maßnahme nicht gleich gut erfüllen. Die ge-
nannten Flächen, auf denen die Regelungen gel-
ten, sind genau der Umgriff im öffentlichen Raum, 
in welchem sich erfahrungsgemäß, insbesondere 
auch zum Jahreswechsel, zahlreiche Menschen, in 
der Regel auch nicht nur vorübergehend, aufhal-
ten, wobei auch der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht durchgehend eingehalten wird. Die Bereiche 
weisen eine Vielzahl von gastronomischen Ange-
boten direkt dort oder im unmittelbaren Umfeld 
sowie eine entsprechende Aufenthaltsqualität auf. 

	� Die Auswahl der Bereiche begründet sich durch 
die Beobachtungen der Stadt Nürnberg wie auch 
der Polizei in den vergangenen Wochen sowie den 
Ende 2020 gewonnenen und aus den Jahreswech-
seln „vor Corona“ bestehenden Erkenntnissen. 
Gerade in der Vorweihnachtszeit wie auch in den 
Weihnachtsferien versammeln sich in den festge-
legten Bereichen zahlreiche Menschen, die bereits 
tagsüber bis in die Abend- und Nachtstunden re-
gelmäßig alkoholhaltige Getränke im öffentlichen 
Raum konsumieren. Insbesondere an Silvester 
versammeln sich zahlreiche Menschen häufig auch 
mit ihnen bis dato fremden Personen. Hierbei 
musste auch beständig eine Missachtung beste-
hender Infektionsschutzregeln wie beispielsweise 
Abstandsgebot und Kontaktbeschränkung (wo 
bestehend) oder des Feierverbots (§§ 10 Abs. 2, 
14 Abs. 1 der 15. BayIfSMV) festgestellt werden. 
Durch die geschlossenen Clubs und Diskotheken 
wie auch das sog. „2G-Erfordernis“ in der Innen- 
wie auch zwischenzeitlich der Außengastronomie 
ist keinesfalls von einer Entspannung, sondern 
vielmehr von einer erneuten Zunahme von Men-
schengruppen im öffentlichen Raum auszugehen. 
Dies gilt umso mehr für die Silvesternacht, die tra-
ditionell einen Anlass zu großen und ausgiebigen 
Feiern darstellt, so dass die Bildung von (Alkohol 
konsumierenden) Menschenansammlungen zu 
befürchten ist.

	� Alkoholkonsum birgt das Risiko einer Missach-
tung der Infektionsschutzregeln und damit einer 
erheblichen Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2. 
Unter Alkoholeinfluss wird die Steuerung des 
eigenen Verhaltens unter Berücksichtigung der Be-
dingungen der Umwelt beeinträchtigt; mit zuneh-
mendem Alkoholkonsum ist mit einem Verhalten 
zu rechnen, dass das Einhalten der Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie gegebenenfalls das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlich-
keit nicht mehr zuverlässig erwarten lässt. 
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4.	�Sofortige Vollziehung 
Die Festlegungen nach Ziffern I.- III. sind gemäß  
§ 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft 
Gesetzes sofort vollziehbar.

 
5.	��Ortsübliche Bekanntgabe
	� Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei 

der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen 
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. Um die Infektionszahlen weiter zu senken 
und einen erneuten Anstieg zu verhindern, wurde 
von der Möglichkeit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt. Gemäß Art. 41 Abs. 
3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes (LStVG) analog wird 
diese Allgemeinverfügung durch Veröffentlichung 
im Sonderamtsblatt der Stadt Nürnberg, in Rund-
funk, Presse und dem Internet (www.nuernberg.de) 
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.

Hinweise:

1.	�Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung nach § 28 
Abs. 1 Satz 2 und 1 IfSG haben keine aufschie-
bende Wirkung (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
Infektionsschutzgesetz – IfSG).

2.	�Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen 
gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet 
werden kann.

Nürnberg, 15. Dezember 2021 
Stadt Nürnberg  
Britta Walthelm
Referentin für Umwelt und Gesundheit

	� Die Besonderheiten der Silvesternacht bringen es 
mit sich, dass typischerweise häufig auch spontan 
Ansammlungen in gelöster Stimmung auch zwi-
schen einander zuvor fremden Personen erfolgen. 
So positiv spontane Freude und daraus resultieren-
de – friedliche – spontane Feiern und Zusammen
künfte außerhalb der derzeitigen Pandemie auch 
sind: Unter den derzeitigen Bedingungen der 
Pandemie ist dieses Verhalten in besonderer Weise 
geeignet, die Dynamik des Infektionsgeschehens 
zu vergrößern. 

	� Ein Teil der durch (Außen-)Gastronomie bewirt-
schafteten Freischankflächen liegt im Geltungs-
bereich dieser Allgemeinverfügung über die 
Festlegung der Flächen eines Alkoholverbotes, 
diese werden aber nicht davon erfasst. Die 
Anordnung beider Maßnahmen erscheint hier 
nicht notwendig, da die unter den Bedingungen 
der Gastronomie notwendigen Maßnahmen zur 
Prävention der Ausbreitung des Covid-19-Virus 
durch die bestehenden infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben erfüllt sind. Die Anordnung eines Alko-
holkonsumverbotes beim Aufenthalt am Tisch im 
konzessionierten Außenbereich ist hier nicht not-
wendig. Um inhaltliche Widersprüche zu vermei-
den, ist in Abwägung der durch die 15. BayIfSMV 
verfolgten Ziele des Infektionsschutzes, aber auch 
der Ermöglichung der (Außen-) Gastronomie eine 
Herausnahme der Bereiche aus der festgesetzten 
Alkoholkonsumverbotszone geboten.

	� Da die Ansammlungen hauptsächlich tagsüber  
und abends zu beobachten sind, war eine zeit
liche Eingrenzung des Alkoholkonsumverbots aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen geboten. Aufgrund 
der Besonderheit der Silvesternacht ist davon 
auszugehen, dass eine Begrenzung des Alkohol-
konsumverbots bis Mitternacht nicht ausreichend 
ist, zumal die Sperrstunde in der Gastronomie in 
dieser Nacht nicht gilt, sodass gleichlautend mit 
dem in § 14 Abs. 4 der 15. BayIfSMV geregelten  
Ansammlungsverbot für diese Nacht eine verlän
gerte Dauer des Alkoholkonsumverbots anzuord-
nen war.

	� Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass gemäß Ziffer 
II. dieser Allgemeinverfügung auf Antrag Ausnah-
megenehmigungen erteilt werden können, soweit 
dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist.
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